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STADT SANKT AUGUSTIN 
1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLAN NR. 222, “PARSEVALSTRASSE“ 
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1. Stellplätze und Nebenanlagen 

(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, §§ 12 und 14 BauNVO) 
 
1.1 Stellplätze sind nur innerhalb der hierfür besonders gekennzeichneten Flächen 

zulässig. 
 
1.2 Nebenanlagen, die im Sinne von § 2 BauO NW Gebäude sind und ein Volumen 

von 30 cbm überschreiten, sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
nicht zulässig. 

 
 
2. Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 
 (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
 
2.1 Aus Gründen des Artenschutzes sind Gehölze (Bäume und Sträucher) zwischen 

dem 01. Oktober und dem 29. Februar zu roden. Die Rodung ist auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. 

 
2.2 Auf den festgesetzten, privaten Grünflächen ist eine Streuobstwiese anzulegen, zu 

pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Es sind mindestens 10 standortgerechte, 
heimische Obstbäume gemäß Pflanzliste zu pflanzen. Als Untersaat ist eine 
Landschaftsrasenmischung mit Kräuteranteilen zu verwenden (Saatrichtwert: 20 g/ 
qm Fläche). 

 
2.3 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mindestens drei 

standortgerechte, heimische Laubbäume oder Obstbäume gemäß Pflanzliste zu 
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. 

 
2.4 Entlang der südwestlichen und nordöstlichen Grundstücksgrenze sind auf den 

nichtüberbaubaren Grundstücksflächen standortgerechte, heimische Sträucher 
gemäß Pflanzliste zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten 
(Pflanzrichtwert: 1 Pflanze je 1,5 qm Fläche). 

 
2.5 Entlang der nordwestlichen Grenze der für Stellplätze festgesetzten Fläche ist eine 

Trockenmauer zu errichten. Die Breite des Mauerfußes beträgt mindestens 1,0 
Meter. 

 
2.6 Pflanzlisten 
 
2.6.1 Obstbäume 
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Pflanzqualität: Hochstamm 
 
Malus domestica Garten- Apfel 
Malus sylvestris Holz- Apfel 
Prunus avium Süßkirsche 
Prunus domestica Zwetschge 
Prunus insititia Pflaume 
Pyrus communis Garten- Birne 
Pyrus pyraster Wild- Birne 

 
 
2.6.2 Kleinere Laubbäume 
 

Pflanzqualität: Hochstamm, mind. 3 xv., STU 16-18 cm: 
 

Acer campestre Feld- Ahorn 
Populus tremula Espe 
Sorbus aria Mehlbeere 

 
 
2.6.3 Sträucher 
 

Pflanzqualität: mind. 2 xv., 80 - 100 cm 
 
Corylus avellana Haselnuß 
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Rosa arvensis Kriechende Rose 
Rosa canina Hundsrose 
Rubus idaeus Himbeere 
Vaccinium myrtillus Heidelbeere 

 
 
3. Passive Schallschutzmaßnahmen 
 (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 
 

Für die Luftschalldämmung von Außenbauteilen müssen im gesamten Plangebiet 
mindestens die in der folgenden Tabelle aufgeführten resultierenden 
Schalldämmmaße R'w, res gemäß der DIN 4109 (Ausgabe 11/1989 einschl. 
Berichtigung 1 von 08/1992 und Änderung A1 von 01/2001) nachgewiesen 
werden: 
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Lärmpegelbereich Maßgeblicher 
Außenlärmpegel 
(Von – bis dB(A)) 

Erforderlich R'w, res 

des 
Außenbauteils für 
Aufenthaltsräume 
in Wohnungen, 

Über-
nachtungsräume 

in 
Beherbergungsbe

-trieben, 
Unterrichts-
räume, u.ä. 

(in dB) 

Erforderlich R'w, res 

des 
Außenbauteils für 
Büroräume, u.ä. 

(in dB) 

III 61 – 65 35 30 
 
 
II. Örtliche Bauvorschriften 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW) 
 
1. Dacheindeckungsmaterialien in gelben, grünen oder blauen Farbtönen sind 
unzulässig. 
 
2. Vom öffentlichen Raum einsehbare Standplätze für Abfallbehälter sind zu 
begrünen. 
 
 
III. Hinweise 
 
1. Verkehrslandeplatz Bonn- Hangelar 
 
1.1 Der Plangeltungsbereich liegt gemäß dem Landesentwicklungsplan (LEP) Schutz 

vor Fluglärm vom 17.08.1998 innerhalb der Lärmschutzzone C des 
Verkehrslandeplatzes Bonn- Hangelar. Bei der Genehmigung von Bauvorhaben 
sind den Antragsstellern geeignete Vorkehrungen zum Schutz gegen 
Lärmeinwirkungen (bauliche Maßnahmen zur Schallisolierung) zur Auflage zu 
machen (siehe Festsetzung Punkt 4.). 

 
1.2 Die Erteilung von Baugenehmigungen erfordert die Zustimmung der zuständigen 

Luftfahrtbehörde bei der Bezirksregierung Düsseldorf. Dies gilt insb. für die 
Baustelleneinrichtungen (z.B. Krane). 

 
1.3 Sofern lediglich eine Bauanzeige erforderlich ist, ist seitens des Bauherrn die 

luftrechtliche Genehmigung gemäß § 17 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf einzuholen. 

 
 
2. Wasserschutzzone IIIB 
 
 Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone IIIB im Einzugsgebiet der 

Wassergewinnungsanlage Meindorf im unteren Sieggebiet. Die Bestimmungen der 
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Wasserschutzzonenverordnung sind zu berücksichtigen. 
 
 
3. Regenwasserbewirtschaftung 
 
3.1 Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort zurückzuhalten oder 

über die belebte Bodenzone zu versickern. Die Anlagen müssen den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. 

 
3.2 Eine Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation ist 

ausnahmsweise zulässig, wenn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens der 
Nachweis erbracht wird, dass das Niederschlagswasser im Einzelfall nicht auf dem 
Grundstück  zurückgehalten oder über die belebte Bodenzone versickert werden 
kann. 

 
 
4. Archäologische Bodendenkmale 
 

Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als 
Untere Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, 
Außenstelle Overath, Gut Eichtal, 51491 Overath, Tel: 02206 80039, Fax: 02206 
80517 unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst 
unverändert zu erhalten. Die Weisung des Rheinischen Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. Auf die §§ 15 
und 16 Denkmalschutzgesetz (DSchG NW) wird hingewiesen. 

 


